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Beantworten Sie die Aufgaben kurz und knapp direkt unter der Klausurfrage.

Die in der Klausur zu bearbeitende Teile fließen wie folgt in die Gesamtbewertung ein:
Teil 1 zu 1/5    Teil 2 zu 1/5   Teil 3 zu 1/5    Teil 4 zu 1/5    Teil 5 zu 1/5

LEBENSMITTELRECHTSAKADEMIE 2025
1. Klausur am 2. Okt. 2025

1. Teil: Aufgaben, Kompetenzen, Vorgaben für den Vollzug des Lebensmittelrechts (Prof. Dr. Martin Holle) 


Frage 1: Beschreiben Sie kurz, in welchem Verhältnis Vorschriften der Bundesländer, des Bundes und der Europäisches Union zueinanderstehen und wo dies jeweils geregelt ist. Was gilt, wenn Rechtsvorschriften miteinander in Konflikt sind?




Frage 2: Welche Regeln gelten für die Wahrnehmung der Gesetzgebungs-zuständigkeiten durch die Europäische Union?




Frage 3: Lebensmittelkontrolleur K bespricht bei seinen Kontrollen die von ihm beanstandeten Punkte und die getroffenen Anordnungen mündlich mit dem überprüften Lebensmittelunternehmer und hält das Ergebnis der Besprechung handschriftlich in seinem Notizbuch fest. Entspricht dieses Vorgehen den rechtlichen Vorgaben für Kontrollen? Begründen Sie Ihre Antwort kurz anhand der einschlägigen Rechtsvorschriften. 




Frage 4: Aufgrund eines hohen Krankenstandes im Bezirksamt Hamburg-Mitte führt die Lebensmittelkontrolleurin L aus dem benachbarten Bezirk Hamburg-Altona Kontrollen bei Betrieben in Hamburg-Mitte durch. Könnte dies zu rechtlichen Problemen führen (und falls ja, zu welchen)?



2. Teil: Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit, Kontaminanten und Rückstände (RA Christian Steiner)

Bearbeitungshinweis: Es können eine oder mehrere Antworten zutreffen. Es ist ausreichend, wenn Sie die richtige Antwort(en) in irgendeiner Weise kenntlich machen (farblich oder mit „X“ markieren, die Lösung hinter die Aufgabe schreiben).

1. Die „Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit“ gemäß Art. 14 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 werden nicht erfüllt bei Lebensmitteln, die 

a) gesundheitsschädlich sind.

b) deren Inverkehrbringen aufgrund einer gesetzlichen Regelung verboten ist.

c) nicht zum menschlichen Verzehr geeignet sind.


2. Was bedeuten die Begriffe „Rücknahme“ und „Rückruf“? Beschreiben Sie kurz.



3. Wenn ein gesundheitsschädliches Lebensmittel die Verbraucher bereits erreicht haben kann, kann die zuständige Überwachungsbehörde

a) den verantwortlichen Unternehmer zur Durchführung eines Rückrufs verpflichten.

b) selbst einen Rückruf des Lebensmittels vornehmen.

c) die Öffentlichkeit über die Gefahren dieses Lebensmittels informieren.


4. Die „Akzeptable Tagesaufnahmemenge“ (Acceptable Daily Intake - ADI) sagt aus, ob eine Menge einer Substanz schädlich ist im Falle einer 

a) kurzfristigen Aufnahme (d. h. binnen 24 Stunden).

b) langfristigen Aufnahme (mehrere Monate oder Jahre).


5. Ein Lebensmittel wird vom Hersteller auf der Verpackung gut sichtbar damit beworben, glutenfrei zu sein. Bei einer amtlichen Untersuchung wird aber festgestellt, dass das Lebensmittel durch eine Verunreinigung Gluten in einer Menge enthält, bei der bei Menschen mit Glutenunverträglichkeit bzw. Allergie mit Gesundheits-beeinträchtigungen zu rechnen ist. Welche Maßnahme(n) muss der Unternehmer ergreifen? 

a) Das Lebensmittel ist uneingeschränkt zurückzurufen, weil es als gesundheitsschädlich gilt. 

b) Ein Rückruf ist nicht erforderlich, weil ein Großteil der Verbraucher das Lebensmittel problemlos verzehren kann und es nicht ausdrücklich als für Allergiker geeignet beworben wird.  

c) Es ist ein Rückruf durchzuführen, in dem darüber zu informieren ist, dass das Lebensmittel für Menschen mit Glutenunverträglichkeiten bzw. Allergien gesundheitsschädlich ist, andere Menschen es aber verzehren können. 


6. Ein Lebensmittelunternehmer bewahrt Nudeln in einer komplett verschlossenen Verpackung in einem Lagerraum auf, in dem direkt neben den Nudeln ein Rattennest entdeckt wird. Zwar deuten Spuren darauf hin, dass die Ratten die Nudelverpackungen überquert haben, die Verpackung hat aber verhindert, dass die Ratten mit den Nudeln in Kontakt gekommen sind und diese sonstig verunreinigt wurden. Für Verbraucher ist der Rattenbefall nicht erkennbar. Welche Aussage/n ist/sind richtig?


a) Die Nudeln dürfen in den Verkehr gebracht werden, weil von Ihnen keine Gefahr ausgeht und es für den menschlichen Verzehr geeignet ist. 

b) Die Nudeln dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden, weil sie aufgrund einer Kontamination für den menschlichen Verzehr inakzeptabel sind.

c) Die Nudeln dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden, weil Verbraucher darauf vertrauen dürfen, dass sämtliche am Markt angebotenen Lebensmittel hygienisch einwandfrei behandelt, d. h. in nicht mit Schädlingen befallenen Lagerräumen aufbewahrt werden, und die Verbraucher ansonsten getäuscht werden. 


7. In einem Glas Nussnugatcreme wird durch die amtliche Lebensmittelüberwachung eine Glasscherbe entdeckt, die erkennbar nicht aus dem untersuchten Glas herausgebrochen ist. Andere Gläser derselben Charge hat die Überwachung nicht untersucht. Welche Aussage ist richtig?

a) Der Hersteller der Creme muss nichts unternehmen, weil das Glas mit dem Splitter bereits in amtlicher Verwahrung ist und die Behörde nicht nachweisen kann, dass es noch weitere Splitter in dieser Charge gibt. 

b) Sofern der Hersteller nicht belegen kann, dass in anderen Gläsern dieser Charge keine Glassplitter sein können, muss er reagieren, d. h. eine Risikobewertung durchführen das Produkt dann ggf. vom Markt nehmen oder zurückrufen. 


8. Bei einer amtlichen Kontrolle in einem Lebensproduktionsbetrieb wird eine Charge eines Lebensmittels entdeckt, das aufgrund einer Kontamination nicht sicher ist. Von der betreffenden Charge hat bisher noch kein Teil den Betrieb verlassen. Was muss der Lebensmittelunternehmer veranlassen?

a) Er muss aufgrund des Vorsorgeprinzips einen Rückruf des Lebensmittels veranlassen, um jegliches Risiko auszuschließen. 

b) Er muss ein Verfahren einleiten, um das betreffende Lebensmittel vom Markt zu nehmen und die Behörden informieren.

c) Er darf das Lebensmittel nicht in den Verkehr bringen.

d) Er darf es erneut bearbeiten und, falls das Lebensmittel durch die Bearbeitung sicher wird, danach in den Verkehr bringen. 


9. Im Rahmen einer amtlichen Kontrolle von Himbeeren wird festgestellt, dass diese das Pflanzenschutzmittel Glyphosat in einer Menge enthalten, die über dem erlaubten Rückstandshöchstgehalt (RHG) von 0,01 mg/kg liegt. Die Himbeeren wurden bereits an den Einzelhandel geliefert. Welche Maßnahmen müssen Sie als Produktverantwortlicher nun ergreifen? 


a) Sie müssen den weiteren Vertrieb einstellen und die Himbeeren vom Markt nehmen sowie zurückrufen, da der erlaubte RHG überschritten ist.

b) Sie müssen den Vertrieb einstellen und das Produkt vom Markt nehmen. Ein Rückruf ist aber nicht erforderlich.

c) Sie müssen den Vertrieb einstellen und eine Risikobewertung durchführen. Je nach Ergebnis der Risikobewertung ist zu entscheiden, ob eine Rücknahme oder ein Rückruf erforderlich ist. 


10.  Welche der folgenden Aussagen trifft auf das in Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 geregelte „Vorsorgeprinzip“ zu? 

a) Aufgrund des Vorsorgeprinzips können die Überwachungsbehörden Maßnahmen (z. B. einen Rückruf) anordnen, auch wenn nicht geklärt ist, ob von dem Produkt eine Gesundheitsgefahr ausgeht. 

b) Aufgrund des Vorsorgeprinzips können die Behörden trotz des Fehlens eindeutiger naturwissenschaftlicher Informationen bis zu deren Vorliegen vorläufige Maßnahmen ergreifen, wenn eine Gesundheitsschädlichkeit eines Lebensmittels möglich erscheint.

c) Aufgrund des Vorsorgeprinzips kann die Überwachungsbehörde das Inverkehrbringen eines Lebensmittels so lange untersagen, bis der Hersteller nachweist, dass das Lebensmittel gesundheitlich unbedenklich ist.



3. Teil: Lebensmittelrechtliche Verantwortlichkeiten, Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln, Behördenaufbau und Struktur der Lebensmittelüberwachung (Prof. Dr. Markus Grube)


Sachverhalt: Ein Unternehmen importiert unverpackte Haselnusskerne ohne Schale (Schüttware) aus der Türkei nach Belgien und verkauft diese an ein in Belgien ansässiges Unternehmen, welches die Produkte in Verbraucherendverpackungen (Vorverpackungen mit Deklaration auch in deutscher Sprache) abpackt. Auf der Vorverpackung findet sich die Bezeichnung und die Adresse des belgischen Abpackers. Ein deutsches Unternehmen (Großhändler) kauft die vorverpackten Haselnusskerne ohne Schale und bietet diese dann in Deutschland Gewerbetreibenden wie z. B. Restaurantbetreibern (Weiterverarbeiter) oder Einzelhändlern an. 

Ein Betreiber eines Kioskes kauft beim deutschen Großhändler die Haselnusskerne ohne Schale und verkauft diese in seinem Kiosk an Endverbraucher weiter.
Ein Endverbraucher (Mandelallergiker) erwirbt beim Kiosk ein Produkt. In den Haselnusskernen befindet sich unerkannt auch der Teil eines Mandelkerns, welcher vom Endverbraucher mitverzehrt wird. Der Mandelkern ist beim Erzeuger der Haselnusskerne in der Türkei versehentlich in die Haselnusskerne gelangt.

[bookmark: _Hlk178825549]Der Verbraucher erleidet einen anaphylaktischen Allergieschock. Mandeln sind auf der Verpackung weder als Zutat deklariert, noch befindet sich ein Hinweis auf der Verpackung, dass das Produkt auch „Spuren von Mandeln enthalten kann“. Der Verbraucher stellt eine Strafanzeige.

a) Beschreiben Sie kurz allgemein die diskutierten lebensmittelrechtlichen Verantwortungs-/Haftungsmodelle.

b) Gegen wen wird die strafrechtlich ermittelnde Staatsanwaltschaft aufgrund lebensmittelrechtlicher Verantwortlichkeit die Ermittlungen fokussieren?







4. Teil: Das europäische und nationale Lebensmittelhygienerecht 
(Prof. Gerd Weyland)

Frage 1: Beschreiben Sie kurz die Anwendungsbereiche und das Verhältnis der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 zur Verordnung (EG) Nr. 853/2004!




Frage 2: Beschreiben Sie kurz die Problematik, die sich ergibt, wenn im Lebensmitteleinzelhandel Proben gezogen werden und später ein Verfahren aufgrund dieser Probenentnahme gegen den Hersteller des Lebensmittels geführt werden soll, insbesondere wenn die Probeentnahme unter Verstoß gegen Art. 35 der Verordnung (EU) Nr. 2017/625 (KontrollVO) erfolgt ist!




Frage 3: Bei einer Betriebskontrolle überprüft der Lebensmittelkontrolleur Herr Müller den Lagerraum der Marburger Mensa, in den Konserven gelagert werden. Herr Müller bemängelt die bauliche Beschaffenheit der Wände, da diese zwar gereinigt, aber nicht desinfiziert werden. Herr Müller meint, Wände seien regelmäßig zu desinfizieren. Als Begründung führt er die Regelung in Anhang II Kapitel II Nr. 1 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 an, wonach u. a. Wandflächen „erforderlichenfalls zu desinfizieren“ sind. 

Halten Sie die Rechtsauffassung des Herrn Müller für sachgerecht? Begründen Sie Ihre Antwort kurz unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des EuGH.




Frage 4: Beschreiben Sie kurz das Verhältnis des nationalen Hygienerechts zum „EU-Hygienerecht“! 





5. Teil: Amtliche Lebensmittelüberwachung (Dr. Hasan Taschan)

Bearbeitungshinweis: Es können eine oder mehrere Antworten zutreffen. Es ist ausreichend, wenn Sie die richtige Antwort(en) in irgendeiner Weise kenntlich machen (farblich oder mit „X“ markieren, die Lösung hinter die Aufgabe schreiben).


Frage 1: Wer ist die oberste Lebensmittelüberwachungsbehörde in Deutschland?

a) Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

b) Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

c) Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

d) Das zuständige Ministerium der Bundesländer 


Frage 2: Als Lebensmittelunternehmer möchten Sie für das Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von Weizenkeimbrot mit Zusatz von L-Carnitin und Taurin einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung im Sinne des § 68 LFGB beantragen. Bei welcher Behörde ist der Antrag zu stellen?

Der Antrag ist zu stellen:

a) bei dem örtlichen Lebensmittel-Überwachungsamt (Vorort-Behörde).

b) bei dem für den Betrieb zuständigen Untersuchungsamt.
 
c) beim BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit).
 
d) beim BfR (Bundesinstitut für Risikoforschung). 


Frage 3: Was beinhaltet die allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung lebensmittelrechtlicher Vorschriften (AVV-Rüb)? Für wen gilt diese Vorschrift und was bedeutet dies für Ihren Betrieb?

AVV-Rüb beinhaltet:

a) Anpassung der Verordnung (EU) 2017/625 (Kontroll-Verordnung). 

b) Sicherung von einheitlichen Maßnahmen in den Überwachungsbehörden.

c) Sie gilt in erster Linie für die amtliche Lebensmittelüberwachung.
 
d) Die Häufigkeit der Betriebskontrollen bzw. die Anzahl der Probenahme sind in der Regel von der ausgeübten Sorgfalt des Betriebes abhängig. 


Frage 4: Muss der LM-Unternehmer über die Zurücklassung einer amtlich entnommenen Probe unterrichtet werden? Wenn ja, gibt es dafür eine bindende Vorschrift?

a) Nein, der Hersteller muss über die Zurücklassung von amtlich entnommenen Proben nicht unterrichtet werden, da es diesbezüglich keine bindende Vorschrift gibt. 

b) Nein, eine Unterrichtung des Unternehmers erfolgt nur im Falle einer Beanstandung durch die amtliche LM-Überwachung im Sinne des Artikels 14 der Basis-VO.

c) Ja, der Hersteller muss über die Zurücklassung von amtlich entnommenen Proben unterrichtet werden.
 
d) Verordnung über die Zulassung privater Gegenprobensachverständiger und über Regelungen für amtliche Gegenproben = Gegenproben-Verordnung. 


Frage 5: Wozu ist die Gegenprobe (Teilprobe oder Zweitprobe) im Rahmen der amtlichen LM-Überwachung erforderlich? Wer darf sie öffnen und untersuchen? 

a) Der Betriebsinhaber kann die Gegenprobe von einem hierfür zugelassenen Sachverständigen untersuchen lassen, um das Recht des Unternehmers bei einer Beanstandung auf ein zweites Sachverständigengutachten zu gewährleisten.
 
b) Die Gegenprobe darf von Sachverständigen eines Untersuchungsamtes geöffnet und untersucht werden.

c) Die Gegenprobe darf nur in Privatlabors geöffnet und untersucht werden.

d) Nur der dafür zugelassene Sachverständige ist befugt, zum Zweck der Untersuchung den Verschluss oder das Siegel zu lösen. 


[bookmark: _Hlk176345202]Frage 6: Der Grenzwert für Aflatoxin B1 für Pistazien liegt bei 8,0 µg/kg. Im Rahmen der amtlichen LM-Überwachung wurde eine Probe (ca. 1000 g) aus dem Handel wegen des erhöhten Gehaltes (12 µg/kg) beanstandet.  

Ist die Beanstandung berechtigt?
Die Beanstandung ist nur berechtigt, wenn:

a) die Probe als gesundheitsschädlich im Sinne des Artikels 14 Abs. 2a zu beurteilen ist.

b) die Probenahme im Sinne des LFGB erfolgte.

c) das Untersuchungslabor akkreditiert /zertifiziert ist.

d) es eine diesbezügliche Vorschrift gibt, wonach Probenahme, Probenaufbereitung und Analyse erfolgten. 


Frage 7: Die für Ihren Betrieb zuständige LM-Überwachungsbehörde will auf Grund einer „Beschwerdeprobe“, die als „nicht sicher“ im Sinne der Basis-VO beurteilt wurde, eine Rückrufaktion bzw. Information der Öffentlichkeit veranlassen. Ist dies berechtigt? Wenn nein, warum; wenn ja, unter welchen Bedingungen?

a) Ja, da es sich bei der Beschwerde-Probe um ein nicht sicheres Lebensmittel handelt.

b) Nein, nur, wenn das Lebensmittel im Sinne des Artikels 14 Abs. 2 a Basis-VO beurteilt wurde. 

c) Ja, nach Wortlaut des § 40 Abs. 4 LFGB darf die Behörde eine Rückrufaktion veranlassen und die Öffentlichkeit informieren.

d) Dies ist nur berechtigt, wenn die „Beschwerdeprobe“ zu einer Charge gehört und bei deren eingehender Prüfung ein Nachweis dafür gefunden wird, dass der Rest der Charge nicht sicher ist 





Viel Erfolg!
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